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Beitragsordnung 
 
 

 
         Wuppertal, den 
 
 
 
 
Auf der Grundlage von § 5 unserer Vereinssatzung, hat die Mitgliederversammlung in 
ihrer Sitzung am 8.9.2018 die nachfolgende Beitragsordnung beschlossen. 
Die Höhe der Mitgliedsbeiträge richtet sich nach der Art der Mitgliedschaft und der 
jeweiligen Leistungsfähigkeit einzelner Mitgliedergruppen. 
 
Derzeit beträgt der zu entrichtende Mitgliedsbeitrag: 
 
 
  bei bei  bei 
  monatlicher halbjährlicher jährlicher 
  Zahlung Zahlung Zahlung 
 - bei ordentlichen Mitgliedern …3,00….Euro …18,00. Euro …36,00……. Euro 
 - bei Jugendlichen bis 18 Jahren …1,00… Euro …..6,00. Euro …12,00……. Euro 
 - bei Rentnern und Pensionären …2,00… Euro …12,00. Euro …24,00……. Euro 
 - Bei Wehr- oder Zivildienstleistenden …2,00… Euro …12,00. Euro …24,00……. Euro 
 - bei Arbeitslosen, Harz IV, etc. …1,00.... Euro …  6,00. Euro …12,00……. Euro 
 
 
 
Für die Beitragshöhe ist der am Fälligkeitstag bestehende Mitgliederstatus 
maßgebend, soweit dem Verein kein entsprechender Nachweis eingereicht wird, der 
einen geringeren Status rechtfertigt. 
 
Die Beiträge sind fällig bei monatlicher Zahlung jeweils zum 1.eines Monats, bei 
halbjährlicher Zahlung jeweils zum 1. Januar und zum 1. Juli eines Kalenderjahres. 
Bei einer jährlichen Zahlung, ist der Mitgliedsbeitrag jeweils zum 31.12. des Jahres 
fällig. 
 
Alle gespeicherten personenbezogenen Daten werden nach den Vorgaben des 
Bundesdatenschutzgesetzes geschützt und von Seiten des Vereins durch die hierzu 
befugten Personen nur im Vereinsinteresse benutzt. 
 
Die Beitragsordnung gilt, ab dem Datum der Beschlussfassung durch die 
Mitgliederversammlung,  für alle Neumitglieder. 


